
13a ZB 16.30996

Verwaltungsgerichtshof München

Beschluss vom 20.01.2017 

T e n o r

I. Der Antrag wird abgelehnt.

II. Der Kläger hat die Kosten des Antragsverfahrens zu tragen.

Gerichtskosten werden nicht erhoben.

G r ü n d e

Der Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Augsburg vom

7. November 2016 ist unbegründet, weil die geltend gemachten Voraussetzungen des § 78 Abs. 3 Nr. 1 AsylG

nicht vorliegen. Die Nennung der insoweit nicht einschlägigen, aber wortgleichen Vorschrift des § 124 Abs. 2

Nr. 3 VwGO ist unerheblich.

Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung im Sinn von § 78 Abs. 3 Nr. 1 AsylG. Dieser Zulassungs-

grund setzt  voraus, dass die im Zulassungsantrag dargelegte konkrete Rechts-  oder Tatsachenfrage für die

Entscheidung des Verwaltungsgerichts von Bedeutung war, ihre Klärung im Berufungsverfahren zu erwarten

und zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder zur Weiterentwicklung des Rechts geboten ist

und ihr eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zukommt (vgl. Happ in Eyermann, VwGO, 14.

Aufl. 2014, § 124 Rn. 36).

Der Kläger, ein hazarischer Volkszugehöriger, hält für klärungsbedürftig,

„1. ob im Hinblick auf die in Afghanistan stattfindenden, gewalttätigen Auseinandersetzungen und der
sich stetig verschlechternden Sicherheitslage,  insbesondere in Bezug auf den Großraum Ghazni,  von
einem innerstaatlichen, bewaffneten Konflikt auszugehen ist und

2. ob bei Annahme eines solchen innerstaatlichen, bewaffneten Konflikts davon ausgegangen werden
kann und muss, dass dieser Konflikt gekennzeichnet ist von willkürlicher Gewalt, welche ein so hohes
Niveau erreicht hat, dass praktisch jede Zivilperson in der Region, und grundsätzlich auch unabhängig
von der individuellen Herkunftsregion, einer ernsthaften auch individuellen Bedrohung von Leib und
Leben ausgesetzt ist, sowie

3.  ob  die  durch  das  Erstgericht  angenommenen  Verweisung des  Klägers  auf  innerstaatliche  Flucht-
alternativen  letztlich  den  Anforderungen  einer  „Zumutbarkeit“  für  den  Kläger  nach  Artikel  8  der
maßgeblichen Durchführungsrichtlinie entspricht und schließlich,

4. ob die vom Kläger vorgetragene Gruppenverfolgung des klägerischen Volksstammes des Hazara in
Afghanistan mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann.“
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Die Sicherheitslage habe sich nach dem Abzug der  ISAF-Schutztruppe im Jahre  2014 kontinuierlich und

dramatisch  verschlechtert.  Es  gäbe  keine  sicheren  Provinzen  mehr.  Aus  den  UNHCR-Richtlinien  zur

Schutzbedürftigkeit von Asylbewerbern aus Afghanistan vom 19. April 2016, aus Veröffentlichungen von Pro

Asyl und dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ ergebe sich, wie fragil die Sicherheitslage in Afghanistan

sei. Das Auswärtige Amt rate deshalb auch von Auslandsbesuchen dort ab. Die im Urteil des Verwaltungs-

gerichts zugrunde gelegten Tatsachen seien unrichtig und zwischenzeitlich überholt.

Die  (erneute)  Klärungsbedürftigkeit  der  unter  1.  und  2.  aufgeworfenen  Fragen  wurde  vom Kläger  nicht

dargelegt. Vielmehr ist geklärt, dass in Afghanistan bzw. in der Provinz Ghazni die Voraussetzungen einer

erheblichen individuellen Gefahr für Leib und Leben im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts

(§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG) nicht vorliegen (BayVGH, B. v. 5.2.2014 - 13a ZB 13.30224; U. v. 4.6.2013 -

13a B 12.30063 - juris; jeweils zu § 60 Abs. 7 Satz 2 AsylVfG a. F.). Für eine verlässliche Prognose, dass sich

die Gefahrenlage im Jahre 2016 entscheidend verändert hätte, fehlen ausreichende Anhaltspunkte. Aus den

vom Kläger genannten Berichten ergibt sich nichts anderes. Diese allgemeinen Ausführungen zur Verschlech-

terung  der  Sicherheitslage  bieten  keinen  Anlass,  im  Rahmen  eines  Berufungsverfahrens  in  eine  erneute

Lagebewertung  einzutreten.  So  werden  in  den  UNHCR-Richtlinien  zur  Feststellung  des  internationalen

Schutzbedarfs afghanischer Schutzsuchender vom 19. April 2016 vor dem Hintergrund anhaltender Besorgnis

in Bezug auf die Sicherheitslage nur Empfehlungen für den Schutzbedarf ausgesprochen und verschiedene

Risikoprofile  aufgezeigt,  ohne  dass  neuere  Daten  zur  Sicherheitslage  genannt  würden,  die  die  bisherige

Einschätzung in Frage stellen könnten. Zudem beruht  die dortige Bewertung auf den vom UNHCR selbst

angelegten  Maßstäben.  Des  Weiteren  sind  auch  nach  dessen  Auffassung  alleinstehende,  leistungsfähige

Männer  und verheiratete  Paare  im berufsfähigen  Alter  in  der  Lage,  ohne Unterstützung von Familie  und

Gemeinschaft  in  urbanen  und  semi-urbanen  Umgebungen  zu  leben  (S.  10).  Die  Reisewarnungen  des

Auswärtigen Amts zu Afghanistan geben ebenfalls  keinen Anlass  zu einer  Neubewertung der  bekanntlich

angespannten Sicherheitslage.  Gemäß der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kommt der vom

Auswärtigen  Amt  ausgesprochenen  Reisewarnung  eine  Indizwirkung  nicht  zu.  Nach  dem  Wortlaut  der

Reisewarnung  und  den  Grundsätzen  für  den  Erlass  einer  solchen  sei  auszuschließen,  dass  die  hierfür

maßgebenden rechtlichen Maßstäbe zur Bewertung der Verfolgungs- bzw. Sicherheitslage und damit auch der

aktuellen sicherheitsrelevanten Ereignisse mit den vorliegend anzuwendenden identisch seien (BVerwG, B. v.

27.6.2013 - 10 B 11.13 - juris; die hiergegen erhobene Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung

angenommen, BVerfG, B. v. 14.10.2015 - 2 BvR 1626/13).

Der  weiteren  (dritten)  Frage,  ob  innerstaatliche  Fluchtalternativen  bestehen,  kommt  bereits  deshalb  keine

grundsätzliche  Bedeutung  zu,  weil  sie  einer  allgemeinen  Klärung  nicht  zugänglich  ist.  Bereits  aus  der

Fragestellung ergibt sich, dass ihre Beantwortung wesentlich von den Umständen des Einzelfalls abhängt und

es auf die individuellen Verhältnisse des Klägers ankommt.
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Geklärt ist auch die vierte Frage, ob Volkszugehörige der Hazara in Afghanistan einer Gefährdung unterliegen,

die die Annahme einer Gruppenverfolgung rechtfertigt. Mit rechtskräftigem Urteil vom 3. Juli 2012 (Az. 13a B

11.30064 - juris) ist der Bayerische Verwaltungsgerichtshof nach Würdigung und Bewertung der im Einzelnen

genannten Erkenntnismittel im Wege einer Gesamtschau zur Überzeugung gelangt, dass Hazara in Afghanistan

zwar noch einer gewissen Diskriminierung unterliegen,  derzeit  und in überschaubarer Zukunft aber weder

einer an ihre Volks- oder Religionszugehörigkeit anknüpfenden gruppengerichteten politischen oder religiösen

Verfolgung noch einer erheblichen Gefahrendichte im Sinn von § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG a. F. (nunmehr §

4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG) ausgesetzt sind. Für die Zentralregion hat der Senat dies mit Urteil  vom 1.

Februar 2013 (für Maydan-Wardak in der Zentralregion: Az. 13a B 12.30045 - juris) sowie landesweit mit

Beschluss vom 28. Februar 2014 (Az. 13a ZB 13.30390 - juris) und vom 1. Dezember 2015 (Az. 13a ZB

15.30224 - juris) nochmals bestätigt (vgl. auch B. v. 19.12.2016 - 13a ZB 16.30581).

Neuere  Erkenntnisse  wurden  vom  Kläger  nicht  vorgetragen.  Aus  dem  vom  Verwaltungsgericht  heran-

gezogenen Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan

des  Auswärtigen  Amts  vom  19.  Oktober  2016  ergeben  sich  ebenfalls  keine  Anhaltspunkte  für  eine

Gruppenverfolgung.  Vielmehr  ist  danach  von  einer  grundsätzlichen  Verbesserung  der  Lage  der  Hazara

auszugehen, wenngleich sie in der öffentlichen Verwaltung nach wie vor unterrepräsentiert seien. Unklar sei,

ob dies Folge der früheren Marginalisierung oder eine gezielte Benachteiligung neueren Datums ist (Lage-

bericht II.1.3.).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO, § 83b AsylG.

Vorinstanz: Verwaltungsgericht Augsburg, Beschluss vom 07.11.2016,  Az. Au 5 K 16.31853
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